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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 

für Ausschuss für Inneres und Sport 

 

Hannover, den 07.12.2016 

 

Radikalenerlass - ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens - endlich 

Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale der von Berufsverboten betroffenen Personen 

einrichten 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 17/1491 

(Es ist keine Berichterstattung vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt dem Landtag, den Antrag in folgender Fassung an-

zunehmen: 

Entschließung 

Radikalenerlass - ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens - eine Beauf-

tragte oder einen Beauftragten zur Aufarbeitung der Schicksale der von Berufsverboten be-

troffenen Personen einsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Am 28. Januar 1972 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz des damaligen 

Bundeskanzlers Willy Brandt den sogenannten Radikalenerlass. Zur Abwehr angeblicher Verfas-

sungsfeinde sollten „Personen, die nicht die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung einzutreten“ aus dem öffentlichen Dienst ferngehalten bzw. entlassen werden.  

Formell richtete sich der Erlass gegen „Links- und Rechtsextremisten“, in der Praxis traf er aber vor 

allem politisch Aktive des linken Spektrums: Mitglieder kommunistischer, sozialistischer und ande-

rer linker Gruppierungen, bis hin zu Friedensinitiativen. Den Betroffenen wurden fast ausnahmslos 

legale politische Aktivitäten, wie die Kandidatur bei Wahlen, die Teilnahme an Demonstrationen 

oder das Mitunterzeichnen politischer Erklärungen, vorgeworfen.  

Der „Radikalenerlass“ führte bundesweit zum faktischen Berufsverbot für Tausende von Menschen, 

die als Lehrerinnen und Lehrer, in der Sozialarbeit, als Briefträgerinnen und Briefträger, als Loko-

motivführerinnen und Lokomotivführer oder in der Rechtspflege tätig waren oder sich auf solche 

Berufe vorbereiteten und bewarben.  

Systemkritische und missliebige Organisationen und Personen wurden an den Rand der Legalität 

gedrängt, die Ausübung von Grundrechten wie Meinungs-, Organisations- und Versammlungsfrei-

heit wurde behindert, bedroht und bestraft.  

Bis weit in die 1980er-Jahre vergiftete die Jagd auf vermeintliche „Radikale“ das politische Klima. 

Statt Zivilcourage und politisches Engagement zu fördern, wurde Duckmäusertum erzeugt und Ein-

schüchterung praktiziert.  

Während das Bundesverfassungsgericht keinen Verfassungsverstoß feststellte, wurde die Praxis 

der Berufsverbote vom Europäischen Gerichtshof und weiteren internationalen Institutionen als völ-

ker- und menschenrechtswidrig verurteilt.  

Auch in Niedersachsen waren über 130 Personen unmittelbar durch den sogenannten Radikalener-

lass betroffen, und zwar vor allem durch nicht strafbewehrte Mitgliedschaften oder Aktivitäten für 

Organisationen, denen vorgeworfen wurde, verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. Betroffen war 
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vor allem der Schuldienst, in den in den 1970er- und 1980er-Jahren Bewerberinnen und Bewerber 

nicht eingestellt und Lehrkräfte entlassen wurden. Viele Betroffene mussten sich nach zermürben-

den und jahrelangen Prozessen beruflich anderweitig orientieren.  

Die erste rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hob unmittelbar nach Amtsantritt in ihrer Sit-

zung am 26. Juni 1990 den „Radikalenerlass“ und alle dazu ergangenen Beschlüsse auf. Eine voll-

ständige politische und gesellschaftliche Rehabilitierung der Opfer steht weiterhin aus.  

Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE in der 

vergangenen Legislaturperiode zur Einrichtung einer Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale 

der von Berufsverboten betroffenen Personen wurde von CDU und FDP abgelehnt. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag fest,  

– dass der sogenannte Radikalenerlass in Niedersachsen mit dem Beschluss der rot-grünen 

Landesregierung vom 26. Juni 1990 aufgehoben wurde und seitdem nicht mehr existiert,  

– dass politisch motivierte Berufsverbote, Bespitzelungen und Verdächtigungen nie wieder In-

strumente des demokratischen Rechtsstaates sein dürfen,  

– dass die Umsetzung des sogenannten Radikalenerlasses ein unrühmliches Kapitel in der Ge-

schichte Niedersachsens darstellt und das Geschehene ausdrücklich bedauert wird,  

– dass die von niedersächsischen Maßnahmen betroffenen Personen durch Gesinnungsanhö-

rungen, Berufsverbote, langwierige Gerichtsverfahren, Diskriminierungen oder auch Arbeitslo-

sigkeit vielfältiges Leid erleben mussten,  

– dass er den Betroffenen Respekt und Anerkennung ausspricht und sich darüber hinaus bei de-

nen bedankt, die sich, z. B. in Initiativen gegen Radikalenerlass und Berufsverbote, mit großem 

Engagement für demokratische Prinzipien eingesetzt haben.  

Der Landtag setzt eine Beauftragte oder einen Beauftragten zur Aufarbeitung der Schicksale der 

von niedersächsischen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeiten ihrer politi-

schen und gesellschaftlichen Rehabilitierung ein. Die Beauftragte oder der Beauftragte soll unter 

Beteiligung von Betroffenen, Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften und Initiativen die 

Schicksale der von Berufsverboten Betroffenen aufarbeiten. Eine wissenschaftliche Begleitung ist 

ebenfalls vorzunehmen und in die Arbeit mit einzubinden.  

Ziel sind die politische und gesellschaftliche Aufarbeitung und die öffentliche Darstellung der Er-

gebnisse und die weitere Verwendung im Rahmen der politischen Bildung in Niedersachsen.  

 

Johann-Heinrich Ahlers 

Vorsitzender 

 

(Ausgegeben am 08.12.2016) 
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